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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Buchung des Studienjahres
Mit Ihrer Anmeldung (schriftlich, per Internet oder 
telefonisch) bieten Sie uns den Abschluss des Re-
isevertrages verbindlich an. Der Reisevertrag kommt 
mit der Annahme der Anmeldung durch uns zu-
stande, über die wir Sie durch unverzügliche Über-
sendung der Buchungsbestätigung informieren.

2. Zahlung des Reisepreises
Nach Vertragsabschluss erhalten Sie mit der Buchun-
gsbestätigung den Sicherungsschein und eine Anzahl-
ungsrechnung. Zahlungen müssen erst dann geleistet 
werden, wenn der Sicherungsschein ausgehändigt 
wurde. Die Höhe der Anzahlung beträgt 15% des 
Kurspreises ggf. zuzüglich der Prämie für die Rück-
trittsversicherung. Die Restzahlung ist drei Wochen 
vor Kursbeginn fällig. Der Sicherungsschein garantiert, 
dass Ihre auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen 
gemäß § 651 k BGB insolvenzgesichert sind. Die Re-
iseunterlagen (Gastfamilienadresse, ggf. Flugticket etc.) 
werden Ihnen rechtzeitig vor Reisebeginn zugesandt.

3. Leistungen, Preise 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, erg-
ibt sich aus den Leistungsbeschreibungen in un-
serem Prospekt und den hierauf Bezug nehmenden 
Angaben in der Buchungsbestätigung. Die in dem 
Prospekt enthaltenen Angaben sind für uns bind-
end, sowie sie Grundlage des Reisevertrages ge-
worden sind. Vor Vertragsabschluss können wir eine 
Änderung der Prospektangaben vornehmen, über 
die der Reisende vor Buchung selbstverständlich 
informiert wird. Unterrichtsmaterialien, Visa- und 
Fahrtkosten sind nicht im Leistungsumfang enthalten.
Anreise und Abreise
Die Anreise erfolgt i.d.R. am Mittwoch vor der offi-
ziellen   Kurseinführung, die am Donnerstag beginnt. 
Die Rückreise erfolgt am Samstag nach Kursende.
Feiertage und Ferien
An offiziellen Landesfeiertagen findet kein Unterricht 
statt und wird nicht kompensiert. Das EF Studienjahr 
ist in drei Trimester unterteilt, das EF Studiensemester 
besteht aus zwei Trimestern. Zwischen den Studien-
abschnitten liegt jeweils eine Woche unterrichtsfreie 
Ferien, über Weihnachten bzw. den Septemberferien 
3 Wochen. Details erfahren Sie in ihrem EF Büro.

Kursdaten Studienjahr:	
7. Januar 2010 - 6. August 2010
15. April 2010 - 3. Dezember 2010
10. Juni 2010 - 11. Feb 2011
23. September 2010 - 3. Juni 2011
6. Januar 2011 - 5. August 2011
14. April 2011 - 2. Dezember 2011
Kursdaten Studiensemester:
7. Januar 2010 - 4. Juni 2010
15. April 2010 -  3. September 2010
10. Juni 2010 - 3. Dezember 2010
23. September 2010 - 11. März 2011
6. Januar 2011 - 3. Juni 2011
14. April 2011 - 2. September 2011

Unterrichtsdauer
Eine Unterrichtslektion dauert 40 Minuten. An 
einigenEF Schulen kann der Unterricht auch am 
Wochenende stattfinden, in diesem Fall haben die 
Studenten zwei freie Tage unter der Woche (Mo.-Fr.). 
iLABS
Die Kursbeschreibungen zur  EF Efekta-Lehrmethode 
und zum iLab beziehen sich ausschließlich auf die
englischsprachigen EF Schulen.

4. Rücktritt des Kunden vor Reisebeginn
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. In Ihrem eigenen Interesse und zur 
Vermeidung von Mißverständnissen wird dringend 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
Maßgeblich für den Rücktrittszeitpunkt ist der Ein-
gang der Rücktrittserklärung bei EF. Tritt der Reisende 
vom Reisevertrag zurück, so kann EF angemes
senen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen 
und Aufwendungen verlangen, soweit der Rücktritt 
nicht vom Reiseveranstalter zu vertreten ist oder ein 
Fall höherer Gewalt vorliegt. Bei der Berechnung des 
Ersatzes werden gewöhnlich ersparte Aufwend-
ungen und anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistung von EF berücksichtigt. Die Rücktritts-
pauschalen betragen, bezogen auf den Reisepreis: 
bis 30 Tage vor Reiseantritt 5%, 
29.-16. Tag vor Reiseantritt 10%, 
15.-8. Tag vor Reiseantritt 20% 
und ab dem 7. Tag vor Reiseantritt bis Reiseant-
ritt 25%. Dem Reisenden bleibt es unbenom-
men nachzuweisen, dass EF keine oder geringere
Kosten als die geltend gemachte Pauschale ent-
standen sind. Eventuell entstehende Flugstorno
kosten bei bereits ausgestellten Flügen werden dem 
Reisenden gegebenenfalls in Rechnung gestellt. 

5. Umbuchung
Für Änderungen zum Reisevertrag nach Vertragss-
chluss (vor Reiseantritt) wird von EF eine Umbuchungs
gebühr von € 100,- berechnet. Änderungen zum 
Reisevertrag nach Reisebeginn bedingen der Ab-
sprache mit den jeweiligen Schulen. Für Schulwechsel 
innerhalb des Studienjahres beträgt die Gebühr € 290,-. 
Ein Wechsel bedarf der Zustimmung beider Schulen 
und ist jeweils nur zum Ende eines Trimesters möglich.

6. Erstattungsverfahren nach Reiseantritt, nicht in 
Anspruch genommene Leistungen
Bei Programmabbruch bis zwei Monate nach 
Reiseantritt: Erstattung von 45% des Reisepreises.

Bei Programmabbruch des EF Studienjahres bis drei 
Monate nach Reiseantritt: Erstattung von 35% des 
Reisepreises (gilt nicht das für EF Studiensemester!)
Programmabbruch bis zur Vollendung der ersten Pro-
grammhälfte: Erstattung von 20% des Reisepreises.
Ab Beginn der zweiten Programmhälfte erfolgt keine 
Rückerstattung (siehe Stichdaten unten). Even-
tuelle Flugumbuchungskosten bei einer verfrüh-
ten Heimreise sind vom Reisenden zu tragen. Dies 
beeinträchtigt nicht Ihr Recht, entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen einen Ersatzteilnehmer 
zu stellen oder einen geringeren Schaden nachzu-
weisen. Maßgebend für die oben genannte Frist-
berechnung ist das Datum des Programmabbruches. 
Die Rücktrittserklärung bei EF muss spätestens vier 
Wochen vor der geplanten Abreise schriftlich erfolgen. 

Stichdaten, nach denen keine Erstattung mehr erfolgt:
Für das EF Studienjahr: 
Abflug Januar 2010 = 16. April 2010
Abflug April 2010 = 06. August 2010
Abflug September 2010 = 21. Januar 2011
Abflug Januar 2011 = 15. April 2011
Abflug April 2011 = 29. Juli 2011
Für das EF Studiensemester: 
Abflug Januar 2010 = 19. März 2010
Abflug April 2010 = 18. Juni 2010
Abflug September 2010 = 17. Dezember 2010
Abflug Januar 2011 = 18. März 2011
Abflug April 2011 = 17. Juni 2011

7. Obliegenheiten des Kunden; Kündigung durch den 
Reisenden ; Ausschlussfrist; Verjährung
Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verp-
flichtung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit EF dahi-
ngehend konkretisiert, dass der Reisende verpflichtet 
ist, auftretende Mängel unverzüglich der örtlichen 
Schulleitung als Vertretung von EF anzuzeigen und 
Abhilfe zu verlangen. Bei schuldhafter Nichteinhaltung 
der Verpflichtung zur Mängelanzeige sind Ansprüche 
insoweit ausgeschlossen. Wird die Reise infolge eines 
Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der 
Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn 
ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wich-
tigem, EF erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. 
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn EF bzw. seine 
Beauftragten (Schulleitung oder örtliche Vertretung) 
eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemess-
ene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu 
leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von uns oder 
unseren Beauftragten verweigert wird oder wenn die 
sofortige Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 
Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zulässige 
Kündigung des Reisevertrages durch den Reiseteil-
nehmer, so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser 
Kündigung nach § 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die 
Vorschrift des § 651 j BGB bleibt hiervon unberührt.
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der 
Beendigung der Reise geltend zu machen. Die 
Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber 
dem Reiseveranstalter bei einem der EF-Büros oder 
deren Vermittler erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann 
der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist ge-
hindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die Frist 
zur Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungs-
verzögerungen bei Gepäck im Zusammenhang mit 
Flügen gemäß dieser Ziffer am Ende. Diese sind binnen 
7 Tagen bei Gepäckschäden und binnen 21 Tagen bei 
Gepäckverspätung nach Aushändigung zu melden. 
Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend 
empfohlen. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 
651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrläs-
sigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder auf 
einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtver-
letzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen des Reiseveranstalters beruhen. Alle übrigen 
Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren 
in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, 
an dem die Reise dem Vertrage nach enden sollte. 
Schweben zwischen dem Kunden und dem Reisever-
anstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die 
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Ver-
jährung gehemmt, bis der Kunde oder der Reiseveran-
stalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. 
Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein. Schäden oder Zustellungs-
verzögerungen bei Flugreisen empfiehlt EF dringend, 
unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige 
(P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tagen, 
bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, 
zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädi-
gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reise-
leitung oder der örtlichen Vertretung von EF anzuzeigen.

8. Haftung
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den 3-fachen Reisepreis 
beschränkt, soweit
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) wir für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich sind.
c) Die deliktische Haftung von EF für Sachschäden, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils 
je Kunden und Reise. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit 
Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen 
bleiben von der Beschränkung unberührt.

9. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits-
bestimmungen
Für Bürger aus EU-Ländern ist für Destinationen 
innerhalb der EU ein gültiger Personalausweis 
erforderlich. Für andere Länder ist der Reisepass 
und ein Visum erforderlich. Genaue Informationen 
erhalten Sie von Ihrem EF Education Deutschland 
GmbH. Für die rechtzeitige Beschaffung des 
Visums ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 

10. Reiserücktrittskostenversicherung
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts
kostenversicherung. Teilnehmer können über EF 
eine solche Versicherung abschließen. Sie tritt in 
Kraft, wenn der Reisende aus Krankheitsgründen die 
Reise nicht antreten kann. Bei Rücktritt gewähren 
wir alle Zahlungen ohne Selbstbehalt  außer der 
Prämie für die Reiserücktrittskostenversicherung 
zurück. Die Vorlage eines Attestes ist unabdingbar. 
Auch bei lebensbedrohender Krankheit eines im 
gleichen Haushalt lebenden Familienmitgliedes tritt 
die Rücktrittsversicherung ein. Die Versicherung muss 
spätestens 10 Tage nach Erhalt der Buchungsbestä-
tigung abgeschlossen werden und kostet € 175,-.

11. Reiseversicherungspaket
Alle Studienjahr-Teilnehmer müssen vor Abreise 
eine Auslandskrankenversicherung nachweisen 
(Teilnehmer am Praktikumsprogramm zusätzlich 
eine Unfall- und Haftpflichtversicherung). Sie kön-
nen über EF eine Auslandsreiseversicherung bei der 
ERIKA Insurance abschließen. Die Prämie beträgt 
€ 425,- für Europa, € 560,- für Australien und € 695,- 
für alle anderen Länder. Beim EF Studiensemester 
betragen die Prämien: € 320,- für Europa, € 420,- für 
Australien und € 525,- für alle anderen Länder. Bei 
der Zwei-Städte-Kombination beträgt die Prämie € 
455, wenn alle Kursorte in Europa liegen und € 760 
bei allen anderen Kombinationen. Die ERIKA Reise
versicherung kann lediglich in Verbindung mit der 
Dauer Ihres Aufenthaltes gebucht werden. Bitte in-
formieren Sie sich in Ihrem EF Büro über die einzelnen 
Versicherungsleistungen. Für einen Studienaufenthalt 
in Sydney, Brisbane und Perth verlangt die australische 
Regierung zusätzlich den Abschluss einer Krankenver-
sicherung bei einer australischen Versicherung (Medi-
bank). Die aktuelle Höhe der Versicherungsgebühr 
erfahren Sie in Ihrem EF Büro. ERIKA bietet auch eine 
Sport-Zusatzversicherung für Risiko-Sportarten an. 

12. Examensversicherung
Teilnehmer können über EF zusätzlich zur Reiserück-
trittsversicherung eine Examensversicherung ab-
schließen, die in Kraft tritt, wenn der Reisende seine 
Abitur- oder Abschlussprüfungen nicht besteht und 
deshalb die Reise nicht antreten kann. Bei Rücktritt 
gewähren wir alle Zahlungen außer der Prämie für die 
Examens- und Reiserücktrittsversicherung zurück. Die 
Vorlage einer offiziellen Bestätigung und die umgehende 
Information des Reiseveranstalters nach Vorliegen der 
Prüfungsergebnisse ist unabdingbar. Die Versicherung 
muss bis spätestens 10 Tage nach Buchungsbestä-
tigung abgeschlossen werden. Sie kostet € 75,-.

13. Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetz
liche Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt lautet: 
“§ 651 j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsab-
schluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt 
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, 
so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der 
Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser 
Vorschrift kündigen.
(2) Wird der Vertrag nach Absatz (1) gekündigt, so 
finden Sie Vorschriften des § 651 e Abs. 3 S. 1 und 
2, Abs. 4 S. 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte 
zu tragen. Im übrigen fallen die Mehrkosten dem 
Reisenden zur Last.”

14. Preisänderungen
EF behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten 
Reisepreis im Falle der Erhöhung der Beförderungs
kosten oder der Abgaben für bestimmte Leistun-
gen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer 
Änderung der für die betreffenden Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern:
- Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann EF den Reisepreis nach 
Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung 
kann EF vom Reisenden den Erhöhungsbetrag 
verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderung-
sunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, 
zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl 
der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels 
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag 
für den Einzelplatz kann EF vom Reisenden verlangen.

- Werden die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafenge-
bühren gegenüber EF erhöht, kann der Reisepreis um 
den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt 
werden.
- Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in 
dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise 
dadurch für EF verteuert hat. 
- Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reise-
termin mehr als 4 Monate liegen und die zur 
Erhöhung führenden Umstände vor Vertrags
schluss noch nicht eingetreten und bei Ver-
tragsschluss für EF nicht vorhersehbar waren.
- Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise- 
preises hat EF den Reisenden unverzüglich zu infor
mieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reise-
antritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr 
als 5 % ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme 
an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlan-
gen, wenn EF in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden aus ihrem Angebot an-
zubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich 
nach der Erklärung durch EF über die Preiserhöhung 
gegenüber EF geltend zu machen.
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise sind für 
uns bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, 
vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises 
insbesondere aus folgenden Gründen zu erklären, über 
die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich informiert 
werden: Eine entsprechende Anpassung des im Pros-
pekt angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung 
der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospekts 
zulässig. Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, 
wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt 
angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf 
zusätzlicher touristischer Lesitungen (Kontigente) 
nach Veröffentlichung des Prospekts verfügbar ist.

15. Beförderung / Fluggesellschaft
Gemäß einer EU-Verordnung ist EF verpflichtet, den 
Kunden über die Identität der ausführenden Flug-
gesellschaft sämtlicher im Rahmen einer gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei 
der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung 
die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so 
ist EF verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird. 
Sobald EF weiß, welche Fluggesellschaft den Flug 
durchführen wird, muss EF den Kunden informieren. 
Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, muss EF den Kunden 
über den Wechsel informieren. EF muss unverzüglich 
alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustel-
len, dass der Kunde so rasch wie möglich über den 
Wechsel unterrichtet wir. Die “Black-List” ist auf fol-
gender Internetseite abrufbar: http://air-ban.europa.eu

16. Drucklegung
Alle Angaben der vorliegenden Broschüre basieren 
auf dem Datum der Drucklegung 25.05.09

17. Veranstalter des EF Studienjahres sind: 
a) für Reiseziele außerhalb der EU: 
EF Education First Ltd. Haldenstr. 4, 6006 Luzern- 
Schweiz — Geschäftsführer: Alberto Radaelli, Pierre 
Peyer, Tobias Lindquist. (Reg. Nr. CH 100 3018720-3)

b) für Reiseziele innerhalb der EU:
EF International Language Schools B.V. De Boelelaan 
7, 1083 HJ Amsterdam, Niederlande, Geschäftsfüh-
rer:  Anders Ljungdahl, Alberto Radaelli 
(Reg. Nr.: 33 267 461)

EF Education Deutschland GmbH (Markgrafenstr. 58, 
10117 Berlin Handelsregister Berlin Charlottenburg: 
HRB 67316) ist Vertreter der Veranstalter und haftet 
gegenüber dem Kursteilnehmer bzw. seinen 
Erziehungsberechtigten neben den Veranstaltern 
gemäß dem deutschen Reisevertragsrecht in 
vollem Umfang. Geschäftsführer der EF Education 
(Deutschland) GmbH sind Martina Stuppy und Joakim 
Banestig.
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Willkommen!
Beim EF Studienjahr im Ausland - einem sechs oder neun-
monatigen, internationalen Sprach- und Kulturstudium mit 
Praktikum, Sprachexamen und akademischen Wahlfächern.  

Bitte komplett ausfüllen (bitte Namen vollständig wie im Ausweis/Pass angeben) 
und an eine der unten genannten Adressen faxen oder schicken!

Persönliche Angaben

o männlich o weiblich

Vorname(n) ..........................................................................................................

Nachname ...........................................................................................................

Straße/Nr. ...........................................................................................................

Postleitzahl ......................................... Ort ..........................................................

Tel. (privat) .......................................... Tel. (gesch.) .............................................

Mobil .................................................. Fax .........................................................

E-Mail-Adresse ...................................................................................................

Geburtsdatum .................................... Geburtsland ............................................

Staatsangehörigkeit ............................ Beruf .......................................................

Wie lange haben Sie die Fremdsprache gelernt? 

...........................................................................................................................

Ich bin o Nichtraucher o Gelegenheitsraucher o Raucher

Leiden Sie unter Allergien oder anderen chronischen Krankheiten?

o Ja, und zwar: .................................................................................................

Vegetarier oder andere Umstände, auf die wir Rücksicht nehmen sollten?

o Ja, und zwar:..................................................................................................

Wie haben Sie von EF erfahren?..........................................................................

Kursdaten

Kursstart (TT/MM/JJ) ..........................................................................................

(Daten Kursende s. S. 74)   o Studienjahr o Semester 

Möchten Sie ein Examen ablegen?

o TOEFL  o TOEIC   o Cambridge  o anderes

Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer, die am Ende Ihres Studienjahres ein Cambridge-Examen 

ablegen möchten, ihren Aufenthalt je nach Termin um bis zu 2 Wochen verlängern müssen. 

Diese Zeit dient der persönlichen Prüfungsvorbereitung. Die verlängerte Unterkunft kann gerne 

gegen Gebühr von EF gestellt werden.

o Ja, ich möchte die Cambridge-Examensverlängerung buchen.

Anreise

o Ja, ich wünsche, dass EF mir ein Flugangebot unterbreitet.

Ich möchte von folgendem Flughafen abfliegen: .................................................

o Ja, ich möchte den Transfer vom Flughafen zur Unterkunft auf der Hinreise 
buchen (die Transferpreise finden Sie auf den Kursortseiten).

Versicherungen

o Ja, ich möchte die Reiserücktrittskostenversicherung buchen (s. S. 74).

o Ja, ich möchte die Examensversicherung buchen (s. S. 74).

o Ja, ich möchte die ERIKA Reiseversicherung buchen (s. S. 74).
(Achtung!: Eine Kranken- und Haftpflichtversicherung ist für alle Teilnehmer obligatorisch. Bitte 

senden Sie uns vor Abreise einen entsprechenden schriftlichen Nachweis.)

o Ja, ich möchte die ERIKA Sportversicherung buchen. 

(Semester-Studienjahr: € 65,-; Studienjahr: € 95,-)

Praktikum

o Ja, ich möchte die Praktikumsvermittlung buchen (€ 450,-).

Unterschrift

Ich bevollmächtige EF, im Falle eines Notfalls notwendige Schritte zu veranlassen. 
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 74 gelesen und 
akzeptiert. (Unterschrift der Erziehungsberechtigten berechtigt minderjährige 
Studenten zur Teilnahme an den EF Freizeitaktivitäten)

Datum und Unterschrift.......................................................................................

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen):

............................................................................................................................

EF Anmeldeformular

ERIKA Reiseversicherung
Ihre Sicherheit steht bei uns an oberster 
Stelle. Die ERIKA-Reiseversicherung ist ein 
starker Partner mit einem Versicherungspaket, 
das auf Langzeitaufenthalte zugeschnitten ist:

Kranken- und Unfallversicherung ❚
Gepäckverlust- und Diebstahlversicherung ❚
Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung ❚
Absicherung eines Kursabbruchs im Krankheitsfall ❚

ERIKA Sportversicherung
Mit der Zusatzoption der ERIKA-Sportversicherung sind Sie, auch wenn es 
mal heiß hergeht, perfekt abgesichert. Sie umfasst unter anderem folgende 
Aktivitäten: Sportwettkämpfe und Mitgliedschaften in Sportvereinen und 
Fitnessstudios, Football, Kampfsportarten wie z.B. Judo und Karate, 
Motorrad- und Autorennen, Bungee Jumping, Skispringen, Bergsteigen, 
Klettern und White Whater Rafting.

Transfer-Service und Flug
Lassen Sie sich am Flughafen von einem 
freundlichen Mitarbeiter abholen und sicher zu Ihrer 
Unterkunft fahren. So beginnen Sie Ihren Aufenthalt 
im Gastland stressfrei und bequem.

Wir buchen gerne Ihren Hin- und Rückflug 
zum Kursort und erstellen Ihnen dazu ein 
unverbindliches Angebot. Wir buchen für 
Sie renommierte Fluggesell-schaften wie 
Lufthansa, British Airways oder United 
Airlines zu günstigen Konditionen. Ihr 
Vorteil: Sie reisen in der Regel mit anderen 
Studienjahrteilnehmern zum Zielort.

Gratis-Englisch-Test
Unseren Standard-Englisch-Test finden 
Sie unter www.ef.com/test. Einfach und 
schnell können Sie so Ihr Englischlevel 
ermitteln und das passende Programm 
für sich finden. Sind Sie sprachlich fit 
für unsere Master-Programme oder ein 
Auslandspraktikum?

Unterstützung bei Ihrer Reisevorbereitung

Die Entscheidung für ein Auslandsjahr fällt oft nicht leicht. Wir 

möchten Sie daher nach besten Kräften bei Ihrer Reiseplanung 

und -vorbereitung unterstützen. Egal ob bei der Wahl des 

richtigen Programmes oder Kursortes, bei Fragen zu Visum, 

Versicherung, Anreise, Praktikum oder internationalen 

Sprachexamen — zögern Sie nicht uns anzurufen! Gerne erstellen 

wir Ihnen ein individuelles, unverbindliches Angebot!

Rundum-
Reiseservice

Mehr Info unter:www.ef.com/service

Schule und Kursart
Bitte kreuzen Sie die Kursart an (o)
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E
F 

In
te

ns
iv

ku
rs

E
F 

H
au

pt
ku

rs

E
F 

M
ul

ti-
S

pr
ac

he
nj

ah
r

E
F 

Zw
ei

-S
tä

dt
e-

K
om

bi
na

tio
n

E
F 

M
as

te
r 

B
us

in
es

s 
E

ng
lis

h 
[M

B
E

]

E
F 

M
as

te
r 

B
us

in
es

s 
Fr

en
ch

 [M
B

F]

E
F 

M
as

te
r 

B
us

in
es

s 
S

pa
ni

sh
 [M

B
S

]

E
F 

M
E

 fo
r 

Fa
sh

io
n 

&
 D

es
ig

n 
[M

E
FD

]

E
F 

M
E

 fo
r 

H
ot

el
 &

 T
ou

ris
m

 [M
E

H
T]

E
F 

M
F 

fo
r 

H
ot

el
 &

 T
ou

ris
m

 [M
FH

T]

E
F 

M
S

 fo
r 

H
ot

el
 &

 T
ou

ris
m

 [M
S

H
T]

E
F 

M
E

 fo
r 

IT
 [M

E
IT

]

E
F 

M
E

 fo
r 

M
ed

ia
 &

 A
rt

 [M
E

-A
R

T]

E
F 

M
E

 fo
r 

In
t’l

 A
ffa

irs
 [M

E
IA

]

E
F 

M
E

 fo
r 

H
ea

lth
 &

 F
itn

es
s 

[M
E

H
F]

E
F 

M
E

 fo
r 

E
ne

rg
y 

&
 th

e 
E

nv
 [M

E
E

] 

E
F 

M
S

 fo
r 

E
ne

rg
y 

&
 th

e 
E

nv
 [M

S
E

]

E
F 

M
S

 in
 H

ot
el

 &
 E

co
-T

ou
ris

m
 [M

S
H

T]

E
F 

E
xa

m
en

sv
or

be
re

itu
ng

 C
am

br
id

ge
-E

xa
m

en

E
F 

E
xa

m
en

sv
or

be
re

itu
ng

 T
O

E
FL

E
F 

E
xa

m
en

sv
or

be
re

itu
ng

 a
nd

er
e 

E
xa

m
en

E
F 

U
ni

ve
rs

ity
 F

ou
nd

at
io

n 
Ye

ar

E
F 

P
re

-M
as

te
rs

/P
re

-M
B

A
-P

ro
gr

am
m

e

E
F 

H
ul

t-
U

ni
ve

rs
itä

t-
D

ip
lo

m
-K

ur
se

E
F 

P
ra

kt
ik

um
sp

ro
gr

am
m

E
F 

S
em

es
te

r 
P

lu
s 

12
 W

oc
he

n 
P

ra
kt

ik
um

 

Oxford o o o o o o o o o o
Cambridge o o o o o o o o o o
London o o o o o o o o o o o o o o
Brighton o o o o o o o o o o o
Bristol o o o o o o o
Bournemouth o o o o o o o
Manchester o o o o o o o o o o
Dublin o o o o o o o
St. Julian’s o o o o o o o o
Kapstadt o o o o o o o o
New York o o o o o o o o o o o o
Boston o o o o o o o o o o
Miami Beach o o o o o o o o o
San Diego o o o o o o o o o
Santa Barbara o o o o o o o o o
Los Angeles o o o o o o o
San Francisco MC o o o o o o o o
San Francisco FW o o o o o o o o o
Chicago o o o o o o o
Seatlle o o o o o
Vancouver o o o o o o o o o o o
Toronto o o o o o o o o
Montréal o o o o o o
Honolulu o o o o o o o
Brisbane o o o o o o o o o
Sydney o o o o o o o o o o o
Perth o o o o o o o
Auckland o o o o o o o
Singapore o o o o o o o
Nizza o o o o o o o
Paris o o o o o o o
Barcelona o o o o o o o
Málaga o o o o o o o
Quito o o o o o o o
Playa Tamarindo o o o o o o o
Rom o o o o
Shanghai o o o o o
Peking o o o o o

Unterkunft
Bitte kreuzen Sie die Unterkunftsart an (o)

Gastfamilie Wohnheim
Apartment/

Hotel
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Oxford o o o o
Cambridge o o o o
London o o o o o
Brighton o o o o
Bristol o o
Bournemouth o o o o
Manchester o o o o
Dublin o o o
St. Julian’s o o o o
Kapstadt o o o o
New York o o o o
Boston o o o o
Miami Beach o o o o o
San Diego o o o
Santa Barbara o o
Los Angeles o o o o o
San Francisco MC o o o o
San Francisco FW o o o o
Chicago o o o
Seatlle o o o
Vancouver o o o o o o
Toronto o o o o
Montréal o o
Honolulu o o o
Brisbane o o o o o
Sydney o o o o
Perth o o o
Auckland o o o o
Singapore o o
Nizza o o o o
Paris o o
Barcelona o o o o
Málaga o o o
Quito o o o o
Playa Tamarindo o o o o
Rom o o
Shanghai o o
Peking o o

Für die Buchung eines Multi-Sprachen-

jahres kreuzen Sie bitte jeweils 2 oder 3 

Kursorte und Unterkünfte an. Bitte legen 

Sie hier die Reihenfolge und Kursstart-

termine (jeden Montag möglich) fest:

1. Kursort: ........................................

2. Kursort: ........................................

3. Kursort .........................................

Beginn (TT/MM/JJ): ..........................
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